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Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 01.03.2024 wurde die Stadt PIon gem. § 2 Abs. 2 BauGB an der
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 105 sowie der 27. Anderung des
Flachennutzungsplans der Gemeinde Malente beteiligt.

Ziel der Planung ist die Entwicklung einer Bebauung mit 14 Ferienhausern sowie
eines Standplatzes flr 35 Reisemobile.

Auf Ebene des Flachennutzungsplans soll dafir die Darstellung eines
Sondergebiets, das der Erholung dient, mit den Zweckbestimmungen ,Ferienhauser”
und ,Camping”“ erfolgen. Auf Ebene des Bebauungsplans werden ebenfalls
Sondergebiete mit den Zweckbestimmungen ,Feirenhauser” und ,,Camping*
festgesetzt.

Belange der Stadt Plon sind aus Sicht der Verwaltung nicht betroffen. Ein Vorbringen
von Bedenken oder eine Mitteilung von Anregungen und Hinweisen ist nicht
erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen: keine

Klimarelevanz & Begriindung: |:| Positiv |:| Negativ keine




Beschlussvorschlag:

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 105 sowie die 27. Anderung des
Flachennutzungsplans der Gemeinde Malente werden keine Bedenken vorgebracht.
Seitens der Verwaltung wird keine Stellungnahme an die Gemeinde Malente
abgegeben.

[.A.
Schulz

Anlagen:

Anlage 1 Malente BP 105
Anlage 2 Malente FNP 27
Anlage 3 Malente BP 105 FNP 27 Kurzbegriundung



BEBAUUNGSPLAN NR. 105 DER GEMEINDE MALENTE
138/5 o Ausgearbeitet im Auftrag der Gemeinde Malente durch das Planungsbiiro Ostholstein, T'L

‘ \
' » FFH-Gebiet Nr. 1828-392 Tremskamp 24, 23611 Bad Schwartau, www.ploh.de
TEI L A LANZE I c H N U N G Seen des mittleren Schwentinesystems und Umgebung T E I L B - T EXT Es qilt die BauNVO 2023 P R A" A M B E L PLARINGSRDoTHoLSTEN
. s gilt die Bau von
:1.000

Aufgrund der § 10 Baugesetzbuch (BauGB) i.V. mit § 86 Landesbauordnung (LBO) wird nach Beschlussfassung durch
: . ART DER BAULICHEN NUTZUNG die Gemeindevertretung vom xx.xx.xxxx folgende Satzung iber den Bebauungsplan Nr. 105 fir das "Schénow-Gelande"
20 30 40 50

' 1.
5712 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 1-15 BauNVO) zwischen der Eutiner Strale und der Schwentine in Bad Malente-Gremsmihlen, bestehend aus der Planzeichnung (Teil

" A) und dem Text (Teil B), erlassen:
1.1 SONDERGEBIETE, DIE DER ERHOLUNG DIENEN -FERIENHAUSER-

(§ 10 BauNVO) VERFAHRENSVERMERKE

(1) Das Sondergebiet -Ferienhauser- dient ganzjéhrig zu Zwecken der Erholung der Errichtung von 1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Planungs- und Bauausschusses vom XX.XX.XXXX.
Ferienhdusern. Die Ferienhduser miissen einem wechselnden Personenkreis fiir touristische Zwecke Die ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck in der "xxx" am
gegen Entgelt zur Verfligung gestellt werden. XX XX.XXXX.
(2) Zulassig sind: 2. Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde in Form einer
1. max. 14 Ferienhduser mit einer Grundflache von jeweils max. 60 m2. Informationsveranstaltung am xx.xx.xxxx sowie als Auslegung in der Zeit vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX
2. Anlagen und Einrichtungen, die zum Betrieb der Ferienhauser erforderlich sind. s gﬁlrcggifflzrt- ] ien Tracer offentlicher Bel g dor P berihrt sein K .

. ) . ie Behdrden und sonstigen Trager o6ffentlicher Belange, die von der Planung beriihrt sein kdnnen, wurden

1.2 SONDERGEBIETE, DIE DER ERHOLUNG DIENEN -CAMPING gem. § 4 Abs. 1i.V. mit § 3 Abs. 1 BauGB am xx.xx.xxxx unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme
(§ 10 BauNvO) . _ o _ aufgefordert.

(1) Das Sondergebiet -Camping- dient ganzjéhrig zu Zwecken der Erholung der Errichtung von 4. Der Planungs- und Bauausschuss hat am xx.xx.xxxx den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begriindung
Standplatzen fiir Reisemobile und den Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung des Gebietes. beschlossen und zur Verdéffentlichung bestimmt.

(2) Zulassig sind: 5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die
1. max. 35 Standplatze ausschlieRlich fiir motorisierte Wohnfahrzeuge (Reisemobile). Begriindung wurden nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis einschlief3lich xx.xx.xxxx im Internet
2. Anlagen und Einrichtungen, die zum Betrieb des Reisemobilplatzes erforderlich sind. unter www.xxxx.de und im zentralen Internetportal des Landes verdffentlicht. Die Veroffentlichung wurde mit

s : :_ s 2. MINDESTGRORE DER BAUGRUNDSTUCKE dem Hinweis, dass Stellungnahmen wahrend der Veréffentlichungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder

zur Niederschrift abgegegeben werden kénnen, am xx.xx.xxxx durch Abdruck in der "xxx" ortstiblich bekannt
(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung wurde zusétzlich in das Internet eingestellt. Zusétzlich zu der
Im Sondergebiet -Ferienhauser- betragt die Mindestgréfie des Baugrundstucks 6.500 m?. Verdffentlichung im Internet lagen die genannten Unterlagen wahrend der Offnungszeiten der
3. STELLPLATZE, GARAGEN, CARPORTS Gemeindeverwaltung nach § 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich aus.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 6. Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange, die von der Planung beriihrt sein kénnen, wurden
o O . . L geman § 4 Abs. 2 BauGB am xx.xx.xxxx zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.
Stellplatze sind ausschlief3lich innerhalb der dafiir festgesetzten Flache zuldssig. Garagen und Carports
sind unzulassig. Bad Malente-Gremsmiihlen, den ............. Siegel (Godow)
4. HOHENLAGE -Blrgermeister-
(§ 9 Abs. 3 BauGB) ) . ) ) . .
Im SO-Gebiet -Ferienhauser- muss die Héhe des ErdgeschossfuRbodens von Ferienhdusern auf mind. 7. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen  Flurstiicksgrenzen und
38 m 0. NHN liegen. -bezeichnungen sowie Gebdude in den Planunterlagen enthalten und mafistabsgerecht dargestellt sind.
I 5.  ANPFLANZUNGEN Eutin, den .......... Siegel (Vogel)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) - Offentl. best. Verm.-Ing.-
Im SO-Gebiet -Ferienh&user- sind mind. 10 Laubbaume zu pflanzen.
C 100/8 6 GESTALTUNG 8. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Malente hat die Stellungnahmen der Offentlichkeit und der Behérden
4' | [ - » ) ' (§ 9 Abs. 4 BauGB, § 86 LBO) und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange am xx.xx.xxxx gepruft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.
e / ’ : . ) ’ 9. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der Veroffentlichung (Nr. 5) ge&ndert. Der Entwurf des
\@ 5 103 6.1 DACHER Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begriindung
% i 100 Es sind ausschlieBlich begriinte Dacher zulassig. wurden nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis einschlieBlich xx.xx.xxxx im Internet unter
1y b/ﬁ-ﬁ"!" 6.2 STELLPLATZE www.xxxx.de und im zentralen Internetportal des Landes erneut verdffentlicht. Die erneute Veroffentlichung
B EEYE } . Stellplatze und Standplatze fir Wohnmobile sind ausschlieBlich wasser- und luftdurchlassig zu wurqe.mlt dem H|nw§|s, dass. Stellungnahmen wahrend"der Verodffentlichungsfrist von allen Iqteres&gterl
. ‘ i . schriftlich oder zur Niederschrift abgegegeben werden kdénnen, am xx.xx.xxxx durch Abdruck in der "xxx
] errichten. ortstiblich bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung wurde zuséatzlich in das Internet eingestellt.
Zusatzlich zu der erneuten Veroffentlichung im Internet lagen die genannten Unterlagen wahrend der
Offnungszeiten der Gemeindeverwaltung nach § 3 Abs. 2 BauGB &ffentlich aus.
10. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Malente hat den Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung (Teil
A) und dem Text (Teil B), am xx.xx.xxxx als Satzung beschlossen und die Begriindung durch Beschluss
100/5 gebilligt.
101/2
Bad Malente-Gremsmiuihlen, den ............. Siegel (Godow)
-Blrgermeister-
) 1 11. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit
10411 ausgefertigt und ist bekannt zu machen.
Ver- und Entsorgung/
% @ AN » fR04/3 Saniti I gung %101/1 Bad Malente-Gremsmihlen, den ............. Siegel (Godow)
__ ! z anitaraniagen -Birgermeister-
- : GR <150 m?
' g ‘ E—_—- 9 12. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung sowie die Internetadresse der Gemeinde
lo {/ﬁ und die Stelle, bei der der Plan mit Begriindung und zusammenfassender Erklarung auf Dauer wahrend der
Dienststunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die Gber den Inhalt Auskunft erteilt, sind
am ., durch Abdruck eines Hinweises in der ............c........ ortstblich bekannt gemacht worden. In
der Bekanntmachung ist auf die Moéglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von
3 '""he\’ Sﬂ'aﬂ’e _ Méngeln der Abwéagung einschlielllich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die
utl o ° Méoglichkeit, Entschddigungsanspriiche geltend zu machen und das Erléschen dieser Anspriiche (§ 44 BauGB)
hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO (Gemeindeordnung) wurde ebenfalls
hingewiesen.
> Die Satzung ist mithin am ..............ccceene in Kraft getreten.
(]
‘03 Bad Malente-Gremsmuihlen, den ............. Siegel (Godow)
111/6 ko] -Burgermeister-
&
PLANZEICHEN -:s git die Baunvo von 2023
I. FESTSETZUNGEN RECHTSGRUNDLAGEN Il. NACHRICHTLICHE UBERNAHME § 9 Abs. 6 BauGB
s - —— GRENZE DES RAUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES § 9 Abs.7BauGB  __________. 50m GEWASSERSCHUTZSTREIFEN § 35 LNatSchG

AN GEWASSERN 1. ORDNUNG SATZUNG DER GEMEINDE MALENTE

ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 Abs. 1 BauGB .
1-11 BauNVvVO
S NATURDENKMAL UBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 105
SONDERGEBIETE, DIE DER ERHOLUNG DIENEN 10 BauNVO )
So 2.B. - FERIENHAUSER - § 10 Bau GESETZLICH GESCHUTZTES BIOTOP (ALLEE) § 30 BNatSchG fir das "Schénow-Gelande" zwischen der Eutiner StraRe und
§ 21 LNatSchG der Schwentine in Bad Malente-Gremsmuhlen
9 Abs. 1 Nr.1 BauGB . - ']
WIAG DER BAULICHEN NUTZUNG ) 3 § 16 BauNVO GESETZLICH GESCHUTZTE BIOTOPFLACHEN UBERSICHTSPLAN - VORENTWUREF -
0,13 GRUNDFLACHENZAHL ALS HOCHSTMAR M 1:5.000
B ) FFH-GEBIET NR. 1828-392
GR <150m>  GRUNDFLACHE ALS HOCHSTMAMB (SEEN DES MITTLEREN SCHWENTINESYSTEMS UND
I ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HOCHSTMAB UMGEBUNG) E]
GH < 42m MAX. GEBAUDEHOHE DER BAULICHEN ANLAGEN  —————~ 30m WALDSCHUTZSTREIFEN § 24 LWaldG
ii. NHN UBER NORMALHOHENNULL B
11l. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER H |
BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB = G
§§ 22 und 23 BauNVO
rmmmmr=— BAUGRENZE 2 VORHANDENE BAULICHE ANLAGEN
) ) O——O0 FLURSTUCKSGRENZEN
A NUR EINZELHAUSER ZULASSIG
. 35 FLURSTUCKSBEZEICHNUNG
VERKEHRSFLACHEN § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 1
(T[T BOSCHUNG
STRABENVERKEHRSFLACHEN ;
22,03 HOHENPUNKTE
STRABENBEGRENZUNGSLINIE - HOHENLINIEN
HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTWASSERLEITUNGEN § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB
————— UNTERIRDISCH
GRUNFLACHEN § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
GRUNFLACHEN
PARKANLAGE
77 GEHOLZFLACHEN
PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MARNAHMEN UND § 9 Abs. 1
FLACHEN FUR MARNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR Nr. 20, 25 BauGB
ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
. . HINWEIS:
FLACHEN MIT BINDUNGEN FUR BEPFLANZUNGEN UND § 9 Abs. 1 DIN-Vorschriften / technische Regelwerke
FUR DIE ERHALTUNG VON BAUMEN,STRAUCHERN UND Nr. 25b BauGB Soweit auf DIN-Vorschriften / technische Regelwerke in der Bebauungsplanurkunde verwiesen wird, werden
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN SOWIE VON GEWASSERN diese bei der Gemeinde Malente, Besucheradresse: BahnhofstralRe 40, Postadresse: BahnhofstrallRe 31,
. 23714 Malente, wahrend der Offnungszeiten zur Einsichtnahme bereitgestellt.
ERHALTUNG VON BAUMEN Artenschutz
Zum Schutz von wildlebenden Tierarten werden fir die Aufenbeleuchtung Leuchtmittel mit warmweiller
PLANZEICHEN Farbtemperatur kleiner 3.000 Kelvin und Wellenlangen zwischen 540 und 700 Nanometern empfohlen. Die
_________ Leuchtgehduse sind gegen das Eindringen von Insekten staubdicht geschlossen auszufiihren und sollten eine
| \ FLACHEN FUR NEBENANLAGEN, STELLPLATZE, GARAGEN § 9 Abs. 1 Oberflachentemperatur von 60°C nicht Gberschreiten. Eine Abstrahlung oberhalb der Horizontalen sowie auf
| | UND GEMEINSCHAFTSANLAGEN Nr. 4 und 22 BauGB angrenzende Wasserflachen, Geholze oder Griinflachen sollte nicht erfolgen. Die Lichtquellen sind zeitlich und
“““““ ) in ihrer Anzahl auf das fir die Beleuchtung absolut notwendige Maf} zu beschrénken.
St STELLPLATZE Weitere Mallnahmen werden nach Vorlage des Artenschutzgutachtens erganzt.
§ 9 Abs. 1
@ ABWASSER (ENTSORGUNG WOHNMOBILE) Nr. 14 BauGB
-o—o—o—o ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG § 1 Abs. 4 BauNVO
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PLANZEICHEN

Es gilt die BauNVO 2023

I. DARSTELLUNGEN RECHTSGRUNDLAGEN

[ 1 0 | GRENZE DES RAUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES

ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB
§ 1- 11 BauNVO
SONDERGEBIETE, DIE DER ERHOLUNG DIENEN, § 10 BauNVO
CAMPING / FERIENHAUSER
GRUNFLACHEN § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB
_ GRUNFLACHEN
PARKANLAGE

I1. NACHRICHTLICHE UBERNAHME § 5 Abs. 4 BauGB

N\

. FFH-GEBIET

\1828-392
- — - 50m SCHUTZSTREIFEN AN GEWASSERN § 35 LNatSchG
—————— 30m WALDABSTAND § 24 LWaldG

Ausgearbeitet durch das Planungsbiiro Ostholstein, Tremskamp 24, 23611 Bad Schwartau,
www.ploh.de

PLANUNGSBURO OSTHOLSTEIN

Vv
1.

10.

11.

ERFAHRENSVERMERKE

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Planungsausschusses vom xx.xx.xxxx. Die
ortstibliche Bekanntmachung Uber den Aufstellungsbeschluss erfolgte durch Abdruck im ,Ostholsteiner
Anzeiger® am XX.XX.XXXX.

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist vom xx.xx.xxxx bis zum
XX.XX.xxxx durchgeftihrt worden.

Die Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, die von der Planung beriihrt sein kdnnen, wurden
nach § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom xx.xx.xxxx unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert.

Der Planungsausschuss der Gemeinde Malente hat zuletzt am xx.xx.xxxx den Entwurf der 27.
Flachennutzungsplanadnderung mit Begriindung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Der Entwurf der 27. F-Plan-Anderung und die Begriindung haben zuletzt in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis
zum xx.xx.xxxx wahrend der Offnungszeiten der Gemeindeverwaltung (montags und donnerstags von
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, dienstags von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, donnerstags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) nach § 3 Abs. 2 BauGB 6ffentlich ausgelegen.

Die offentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen wéahrend der Auslegungsfrist von
jedermann schriftich oder zur Niederschrift geltend gemacht werden kdnnen, am xx.xx.xxxx durch
Abdruck in dem ,Ostholsteiner Anzeiger" ortsiiblich bekannt gemacht worden.

Die Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, die von der Planung beriihrt sein kdnnen, wurden
zuletzt gemafl § 4 Abs. 2 BauGB am xx.xx.xxxx zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Der Planungsausschuss hat die abgegebenen Stellungnahmen der Offentlichkeit und der Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange am xx.xx.xxxx geprift, die Gemeindevertretung am XX.XX.XXXX.
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Der Planungsausschuss hat die 27. Flachennutzungsplandnderung am xx.xx.xxxx beschlossen und die
Begriindung durch Beschluss gebilligt, die Gemeindevertretung am Xxx.xx.XXxx.

Die Birgermeisterin hat die Ubereinstimmung der dem Ministerium fiir Inneres, landliche Rdume und
Integration des Landes Schleswig-Holstein zur Genehmigung zugeleiteten Fassung der 27. Anderung des
F-Planes einschliel3lich Planzeichnung mit der durch die planende Gemeinde beschlossenen Fassung
durch ihre Unterschrift bestatigt.

Bad Malente-Gremsmdhlen, ............. Siegel (Heiko Godow)
-Blrgermeister-

Das Ministerium fur Inneres, IKommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig- Holstein hat mit
Bescheid vOom XX.XXXXXX, AZ.D oo die 27. Flachennutzungsplanadnderung
genehmigt.

Die Erteilung der Genehmigung der 27. Flachennutzungsplananderung sowie die Internetadresse der
Gemeinde und die Stelle, bei der der Plan mit der Begriindung und der zusammenfassenden Erklarung auf
Dauer wahrend der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die Uber den
Inhalt Auskunft erteilt, wurden am ........ccocevvenvennnnnnn. durch Abdruck in dem ,Ostholsteiner Anzeiger"
ortsuiblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wurde auf die Méglichkeit einer Geltendmachung von
Verfahrens- und Formverstéf3en und von Mangeln der Abwagung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2
BauGB) hingewiesen.

Die 27. Flachennutzungsplanédnderung wurde mithinam .......................... wirksam.

Bad Malente-Gremsmthlen, ............. Siegel (Heiko Godow)
-Blrgermeister-

27. ANDERUNG DES
FLACHENNUTZUNGSPLANES
DER GEMEINDE MALENTE

fur das "Schonow-Gelande" zwischen der Eutiner Stral3e und
der Schwentine in Bad Malente-Gremsmihlen

VORENTWURF
Stand: 21. Februar 2024




21. FEBRUAR 2024

-VORENTWUREF -

KURZBEGRUNDUNG

ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 105 UND ZUR
27. ANDERUNG DES FLACHENNUTZUNGSPLANES
DER GEMEINDE MALENTE

FUR DAS ,,SCHONOW-GELANDE*“ ZWISCHEN DER EUTINER STRARE UND DER
SCHWENTINE IN BAD MALENTE GREMSMUHLEN

VERFAHRENSSTAND:

FRUHZEITIGE BETEILIGUNG DER OFFENTLICHKEIT (§ 3 (1) BAUGB)
BETEILIGUNG DER NACHBARGEMEINDEN (§ 2 (2) BAUGB)
FRUHZEITIGE BETEILIGUNG DER TOB, BEHORDEN (§ 4 (1) BAUGB)

O BETEILIGUNG DER TOB, BEHORDEN (§ 4 (2) BAUGB)

O OFFENTLICHE AUSLEGUNG (§ 3 (2) BAUGB)

O ERNEUTE OFFENTLICHE AUSLEGUNG (8 4A (3) BAUGB)

O EINGESCHRANKTE BETEILIGUNG (§ 4A (3) BAUGB LETZTER SATZ)

O BESCHLUSS DER GEMEINDEVERTRETUNG

AUSGEARBEITET:

PLANUNGSBURDO OSTHOLSTEIN
TREMSKAMP 24, 23611 BAD SCHWARTAU, TEL: 0451/ 809097-0, FAX: 809097-11

INFO@PLOH.DE WWW.PLOH.DE
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Bebauungsplan Nr. 105 und 27. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Malente
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Stand: 21.02.2024

KURZBEGRUNDUNG

zum Bebauungsplan Nr. 105 und der 27. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Ma-
lente fur das ,Schonow-Gelande® zwischen der Eutiner Strale und der Schwentine in Bad Malente-
Gremsmiuhlen

1

1.1

Vorbemerkungen

Im Rahmen der friihzeitigen Behérdenbeteiligung wird eine Kurzbegriindung mit Darlegung
der wesentlichen Planinhalte vorgelegt, die tiw. noch unvollstéandig ist. Im weiteren Verfahren
werden fir den Bebauungsplan und die Flachennutzungsplananderung jeweils eigene Be-
grindungen mit allen erforderlichen Angaben einschlief3lich vollstandigen Umweltberichten

entsprechend § 2a BauGB erstellt.

Planungserfordernis / Ziel und Zweck der Planung

Bereits seit Jahrzehnten beschétftigt sich die Gemeinde Malente mit einer Folgenutzung fur
das sog. ,Schonau-Gelande“ zwischen Schwentine und Eutiner Stralle in Bad Malente-
Gremsmuhlen. Im Jahr 2012 wurde fir das Gebiet im Rahmen der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 89 eine Wohnanlage fir Senioren avisiert und eine friihzeitige Beteiligung
nach § 4 Abs. 1 BauGB durchgefiihrt. Von dieser Planungsabsicht hat die Gemeinde Malente
Abstand genommen; das Planverfahren wurde nicht fortgeftihrt. Weitere Planungsideen folg-

ten, kamen aber Uber das Konzeptstadium nicht hinaus.

Am 06.06.2023 hat die Gemeinde Malente den Aufstellungsbeschluss fir die Aufstellung des
Bebauungsplanes 105 und der 27. Anderung des Flachennutzungsplanes fiir eine touristi-
schen Zwecken dienende Nutzung der Flache gefasst. Auf den vorhandenen Baumbestand
soll dabei weitgehend Riicksicht genommen werden. Vorgesehen ist nunmehr eine zurtick-
haltende Bebauung mit max. 14 Ferienh&usern als Stelzenh&user im Nordwesten des Plan-
gebietes. Im Sudosten mochte die Gemeinde dringend benétigte Standpléatze fir Reisemo-
bile bereitstellen. Ebenfalls am 06.06.2023 wurde der Beschluss zur Aufhebung des Bebau-

ungsplanes Nr. 89 gefasst.

Die Gemeinde Malente setzt mit dieser Bauleitplanung ihre Vorstellungen fiir eine behutsame
Wiedernutzbarmachung von Flachen um. Wesentliches Planungsziel ist der Erhalt der méch-
tigen Baumkulisse, in die sich die Stelzenh&auser und Standplatze fur Reisemobile zuriickhal-
tend einfiigen sollen. Es ist geplant, im Rahmen eines Vergabeverfahrens einen Betreiber
fur die von der Gemeinde gewtinschten Nutzungen zu ermitteln. Das Gelande soll im Eigen-

tum der Gemeinde Malente verbleiben und lediglich verpachtet werden.
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Bebauungsplan Nr. 105 und 27. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Malente

1.2 Rechtliche Bindungen

Nach dem Landesentwicklungsplan - Fortschreibung 2021 des Landes Schleswig-Holstein

liegt das Plangebiet in einem Stadt- und Umlandbereich im l&ndlichen Raum in einem
Schwerpunktraum fur Tourismus und Erholung und einem Vorbehaltsraum fur Natur und
Landschatft.

Der Regionalplan 2004 fir den Planungsraum Il stellt das Plangebiet ebenfalls im Stadt- und

Umlandbereich in landlichen Raumen im baulich zusammenhé&ngenden Siedlungsgebiet ei-

nes zentralen Ortes in einem Ordnungsraum fur Tourismus und Erholung dar.

Der Landschaftsrahmenplan fir den Planungsraum 11l 2020 verweist in seiner Hauptkarte 1

auf die Schwentine als VorrangflieRgewasser. Die Schwentine ist dartber hinaus als Gebiet
mit besonderer Eignung zum Aufbau des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems (Ver-
bundachse) und als FFH-Gebiet gekennzeichnet. Hauptkarte 2 zeigt ein Gebiet mit beson-
derer Erholungseignung.

Der Flachennutzungsplan der Gemeinde stellt Wohnbauflache dar. Um dem Entwicklungs-

gebot des § 8 Abs. 2 BauGB zu geniigen, wird die 27. Anderung des Flachennutzungsplanes

aufgestellt.

Der Landschaftsplan zeigt eine geplante Sonderbauflache Kurgebiet

Ein Bebauungsplan besteht nicht.

Das Plangebiet liegt in einem Archaologischen Interessengebiet.

Im Plangebiet sind gesetzlich geschiitzte Biotope vorhanden (Allee, sonstiges Feldgeholz,

artenreicher Steilhang im Binnenland).

Der Norden des Plangebietes wird von einem Schutzstreifen an Gewassern nach § 35
LNatSchG berthrt (50 m entlang der Schwentine).

Der Norden des Plangebietes ist Bestandteil des FFH Gebietes 1828-392 ,.Seen des mittle-

ren Schwentinesystems und Umgebung®.

Das Plangebiet gehdrt zum Geltungsbereich der Satzung der Gemeinde Malente Uber die

férmliche Festsetzung des Sanierungsgebietes ,Zentrum®.

Bad Malente-Gremsmuhlen liegt im Naturpark ,Holsteinische Schweiz".

Im Plangebiet ist ein Einzelbaum als Naturdenkmal gekennzeichnet.
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Bestandsaufnahme

Historische Entwicklung

Durch die Darstellungen und Beschreibungen in der ,,Chronik von Malente Gremsmuhlen®
von Hans Joachim Bartels (2008) leitet sich folgende Entwicklung des ,Schénow-Gelandes*
ab:

Der Hamburger Fabrikant Georg Karl Heinrich Vogtmann kaufte 1885 aus der Koppel nahe
der Muhle ein Grundstick (3,1 ha) und erbaute dort die ,Villa Rosa“. Im Jahre 1901 kaufte
Dr. Horst das Gelande und begann den Umbau der nun genannten ,Villa Elisabeth® (1902)
zu einem ,Warmbadehaus“. Zusammen mit der Pension Horsteck am Dieksee entstand so
das ,Sanatorium Rudolfsbad®. In den darauffolgenden Jahren erweiterte man das Badehaus,
errichtete zwischen ihm und der ,Villa Elisabeth“ das Kurhaus sowie eine Kegelbahn, Der
Park wurde umgestaltet, Spazierwege und Bénke errichtet und eine Briicke Uber die
Schwentine erbaut. Das gesamte Anwesen wurde im Jahr 1925 an Prof. Dr. Laehr verkauft.
1939 wurde das Gelande das Marinelazarett Malente, und das Kurhaus in ,Haus Robert
Koch® und die ,Villa Elisabeth” erst in ,Haus Semmelweiss“ umbenannt. Auf dem Grundsttick
wurden Schutzraume (Luftschutzbunker) fiir Verwundete angelegt (3 m breite Gange aus
Stahlbeton mit gewdlbter Decke, abgedeckt mit Erdaushub). 1946 Gbernahm die LVA das
Gelande und flhrte es als Krankenhaus Malente weiter. ,Haus Semmelweiss” wurde in ,Haus
Sauerbruch® umbenannt und in eine Orthopadische Abteilung umgewandelt. 1959 zog das
Krankenhaus in die neugebaute Mihlenbergklinik, die Nutzung des Schdnow-Geldndes
wurde aufgegeben. Nachfolgend ist der historische Bestand abgebildet:

Muhlenberg-Klinik

v

Abb.: PLOH Archiv Gemeinde Malente
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Bebauungsplan Nr. 105 und 27. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Malente

Die Bauverwaltung der Gemeinde Malente fuhrt das Grundstiick unter der Bezeichnung Eu-
tiner Stral3e Nr. 7-11. Das Haus Eutiner Straf3e Nr. 7 wurde spater noch als Wohnhaus ge-
nutzt. Es folgte der Abriss aller Geb&ude; allerdings sind noch Fundamentreste vorhanden.
Die Gemeinde Malente verfolgte zwischenzeitlich die Idee, auf dem Grundstiick Spielwiesen
einzurichten. Daran anschlieBend war eine Planung fir die Nutzung mit Tennisplatzen und
Tennisheim avisiert. Weitere Beratungen in der Gemeinde betrafen ein Sport- und Tagungs-
hotel, Ferienhauser und eine generationentbergreifende Wohnnutzung. Auch das Aufstellen

von Containern als Behelfsunterkunft wurde gepruft.

2.2 Bestand
Das Plangebiet liegt im Siiden der Ortslage von Bad Malente-Gremsmiihlen zwischen der
Schwentine und der Eutiner Stral3e und umfasst im Wesentlichen das Flurstiick 104/4 der
Flur 1, Gemarkung Rothensande.

Das sog. ,Schonow-Gelande” weist derzeit einen teils sehr alten Baumbestand auf, resultie-
rend aus der ehemaligen Parknutzung des Sanatoriums. Entlang der Eutiner Stral3e erstreckt
sich ein mit Gehdlzen bestandener Wall als Grundstiickseingrenzung. Im westlichen als auch
im sudlichen Bereich sind weiterhin Zuwegungen u.a. eine Allee vorhanden, die zu einem
befestigten Bereich fiihren. Dieser Bereich stellt in etwa den ehemaligen genutzten und ehe-
mals mit den Hauptgebauden bestandenen Bereich dar. Im 6stlichen Bereich sind teilweise
Fundamente zu finden, die stellenweise mit Gehdlzen bestanden sind. Im nordlichen Bereich
grenzt das Grundstiick an die Schwentine, die hier in einem starken Einschnitt verlauft. Die
steile Uferbdschung ist ebenfalls mit tlw. alten Laubgehélzen bestanden. Oberhalb der Ufer-
kante verlauft ein Weg; im mittleren Bereich kann man tber Treppen zum Schwentine-Ufer

gelangen.

Nordwestlich grenzt ein Parkdeck an das Plangebiet. Stidwestlich befindet sich ein Kranken-
haus. Sudlich des Plangebietes sudlich der Eutiner StraRe ist Wald vorhanden. Ostlich liegt
die bebaute Ortslage Bad Malente-Gremsmuihlen. Nordlich verlauft die Schwentine und da-
hinter die Bahnlinie Liibeck-Kiel.
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3 Begriindung der Planinhalte

3.1 Flachenzusammenstellung

Das Plangebiet des Flachennutzungsplanes setzt sich wie folgt zusammen:

SO-Gebiet Ferienhauser: ca. 1,28 ha 41 %
SO-Gebiet Camping: ca. 0,98 ha 32 %
Grunflache: ca. 0,85 ha 27 %
Gesamt: ca. 3,11 ha 100 %

Im Bebauungsplan sind folgende Flachen festgesetzt:

SO-Gebiet Ferienh&user: ca. 6.930 m? 21 %
SO-Gebiet Camping: ca. 4.510 m?2 14 %
Verkehrsflache: ca. 1.870 m? 6 %
Grunflache: ca. 19.350 m? 59 %
Gesamt: ca. 32.660 m2 100 %
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Bebauungsplan Nr. 105 und 27. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Malente

3.2 Planungsalternativen / Standortwahl
Im Hinblick auf einen Reisemobilplatz beschéftigt sich die Gemeinde Malente seit einiger Zeit
mit Uberlegungen fiir einen geeigneten Standort. Es besteht ein hoher Bedarf an Standplat-
zen fir Wohnmobile. An die Gemeinde sind einige Investoren herangetreten, deren Konzepte
scheiterten aber an geeigneten Grundstiicken. Die Flache sudlich der Godenbergstralde ist
fur einen Kindergarten vorgesehen und kommt daher nicht in Frage. Wenige Standplatze
bestehen auf dem Parkplatz Kriitzen. Da die dortigen Parkplatze insbesondere in der Saison
fur Tagestouristen bendtigt werden, kdnnen weitere Standplatze fur Reisemobile nicht aus-
gewiesen werden. Im Jahr 2020 gab es eine Anfrage fiur die Errichtung eines Wohnmobil-
platzes am Kellersee. Diese wurde seitens des Bauausschusses abgelehnt, da die Flache
im Landschaftsschutzgebiet lag und in einem Bebauungsplan als Griinland festgesetzt war.

Beziglich der geplanten Stelzenhduser mdchte die Gemeinde ein hochwertiges Angebot
vorhalten. Derartige Projekte einer zurtickhaltenden Ferienhausbebauung in baumbestande-
nen Flachen hat die Gemeinde geprift und mdchte ein entsprechendes Konzept auch in Bad
Malente-Gremsmihlen anbieten. Das Schdonow-Gelande ist dafiir sehr gut geeignet, da das
Grundstiick zwischen dem Baumbestand noch versiegelte Flachen der ehemaligen vielfalti-
gen gesundheitlichen Nutzungen aufweist. Eingriffe in die Schutzgiter Boden und Wasser
und dichte Gehdlzbestande kdnnen damit von vornherein vermindert werden. Flachen in an-
deren vorhandenen Wald- oder Geholzflachen hat die Gemeinde Malente hier nicht weiter

untersucht, da damit erstmalige Eingriffe in die Schutzgtter einhergehen wirden.

3.3 Bebauungskonzept
Grundsatzliches Planungsziel ist der weitgehende Erhalt des Baumbestandes. Der 50 m
Schutzstreifen an Gewassern zur Schwentine bleibt frei von hochbaulichen Anlagen und

Standplatzen fir Reisemobile.

Das Bebauungskonzept sieht die Errichtung der Stelzenhauser im Nordwesten des Plange-
bietes weitgehend auf ehemals bebauten bzw. versiegelten Flachen vor. Fir die Erschlie-
Bung soll die vorhandene Zufahrt zur Eutiner StralRe genutzt werden. Eine gemeinschaftliche
Stellplatzanlage wird im Norden des Plangebietes vorgesehen. Stellplatze in Zuordnung zu
den einzelnen Ferienh&ausern sollen nicht entstehen. Die Stelzenh&user werden Uber einen
ringférmig angelegten Weg angebunden, der nur gelegentlich zum Gepéacktransport zu be-

fahren ist.

Der Reisemobilplatz soll im Stidosten des Plangebietes entstehen. Hierfir wird eine eigene

Zufahrt zur Eutiner Stral3e angelegt. Baumbestand wird auch hier weitgehend erhalten.
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Bebauungsplan Nr. 105 und 27. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Malente

3.4 Auswirkungen der Planung

3.4.1 Tourismus
Die Angebote werden sich positiv auf den Tourismus in der Gemeinde Malente auswirken.
Ein ansprechender Reisemobilplatz ist bislang in Bad-Malente Gremsmiuihlen nicht vorhan-
den. Ein besonderes Angebot fur Ferienhduser in ansprechendem Ambiente besteht bislang

ebenfalls nicht.

3.4.2 Naturschutz /| Landschaftspflege / Klimaschutz
Nachteilige Auswirkungen auf das FFH-Gebiet und die gesetzlich geschitzten Biotope gehen
mit der Planung voraussichtlich nicht einher. Es sind bereits FuRwege durch das Geléande
vorhanden. Der Bereich direkt an der Schwentine wird mit Ausnahme der vorhandenen Trep-
penanlage kunftig von jeglicher Nutzung freigehalten. Im weiteren Verfahren wird eine FFH-

Vorprifung erstellt, deren Ergebnisse sodann in der Begriindung dargelegt werden.

Sowohl der Landschaftsplan als auch der Flachennutzungsplan sehen seit Jahrzehnten eine
bauliche Nutzung des Schénow-Geléandes vor. Die prinzipielle Eignung der Flache fiir eine
Bebauung ist darin dokumentiert. Die nun geplante Bebauung halt einen 50 m breiten Strei-
fen zur Schwentine frei und setzt dort Griinflachen, Gberlagert mit Bindungsgeboten fur den

Erhalt von Geholzen fest.

Den umweltschitzenden Belangen wird zudem mit der Wiedernutzbarmachung ehemals be-
bauter Flachen entsprochen. Bodenversiegelungen werden durch die Stelzenhauser und die
weitgehend wasser- und luftdurchlassig zu gestaltenden Stellplatzflachen minimiert. Ein

sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden kann damit sichergestellt werden.

Die Planung ist gleichwohl mit erheblichen Auswirkungen auf die Belange von Naturschutz
und Landschaftspflege verbunden. Im weiteren Verfahren wird eine Eingriffs-/Ausgleichsbi-
lanzierung erstellt, deren Ergebnisse beachtet werden. Es ist beabsichtigt, den erforderlichen
Ausgleich vollumfanglich zu erbringen. Negative Auswirkungen werden damit in der Gesamt-

schau nicht verbleiben. Insoweit wird das Ergebnis der Umweltpriifung beachtet.

Fur die Betrachtung des Artenschutzes wurde ein Gutachten beauftragt. Es werden Maf3nah-
men zum Artenschutz erforderlich werden, da nicht alle Geholze erhalten werden kénnen.
Grundsatzlich geht die Gemeinde Malente davon aus, dass bei Beachtung von MafRnahmen

uniiberwindliche artenschutzrechtliche Hindernisse der Planung nicht entgegenstehen.

Eine Auswirkung auf den Klimawandel wird aufgrund der nur kleinen Flache nicht angenom-
men. Auf konkrete Festsetzungen zum Klimaschutz wird im Hinblick auf die detaillierten Re-

gelungen im Gebaudeenergiegesetz (GEG) und zugehotrigen Regelwerken verzichtet. Die
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3.5

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

Bauleitplanung ist eine Angebotsplanung; ein konkretes Zeitfenster zur Umsetzung besteht
nicht. Von daher ist zu befirchten, dass in der Bauleitplanung getroffene Regelungen ggf. in
einigen Jahren nicht mehr den inzwischen fortgeschrittenen technischen Entwicklungen ent-

sprechen. Solaranlagen sind zulassig.

Darstellungen im Flachennutzungsplan

Im Flachennutzungsplan erfolgt die Darstellung von Sondergebieten, die der Erholung die-
nen mit den Zweckbestimmungen ,Ferienhduser” und ,,Camping“. Der Bereich entlang der
Schwentine wird als Griinflache dargestellt. Weitere Detaillierungen sind auf Ebene des Fla-
chennutzungsplanes nicht erforderlich, da der parallel aufgestellte Bebauungsplan sehr
kleinteilige Festsetzungen insbesondere zur Grinordnung enthélt.

Stadtebauliche Festsetzungen des Bebauungsplanes

Art der baulichen Nutzung

Die Art der baulichen Nutzung wird als Sondergebiet, das der Erholung dient, mit den Zweck-
bestimmungen ,Ferienhduser im Nordwesten und ,Camping“ im Siidosten festgesetzt. Die
dort zulassigen Nutzungen werden detailliert geregelt. Die getroffenen Festsetzungen stellen
sicher, dass ein Abverkauf der einzelnen Ferienhauser oder Dauerwohnen nicht mdglich
wird. Zur Umsetzung des kleinteiligen und zuriickhaltenden Konzeptes fir die Stelzenhauser
ist eine max. Grundflache und eine Mindesthdéhe des Erdgeschossful3bodens vorgegeben.
Zulassig sind max. 14 Stelzenhauser. In Zuordnung zur Stellplatzanlage ist auRerdem ein

kleines Verwaltungsgebaude vorgesehen.

Bei der Errichtung der Standplatze fur Reisemobile sind die Vorschriften der Camping- und
Wochenendplatz-Verordnung zu beachten.

MaR der baulichen Nutzung

Das Malf3 der baulichen Nutzung lasst nur eine geringe Grundflachenzahl zu. Bodenversie-
gelungen werden auf das notwendige MalR begrenzt. Die Ferienhauser sind nur mit einem
Vollgeschoss zulassig und erreichen durch die festgesetzte max. zulassige Gebaudehdhe
eine Hohe von etwa 6 m. Ein Einfligen dieser Bebauung in die Baumkulisse ist damit sicher-

gestellt.

Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflachen
Die Ferienhduser sind nur als Einzelhauser zulassig. Die tiberbaubaren Flachen sind so fest-

gesetzt, dass der erhaltenswerte Baumbestand nicht beeintrachtigt wird.
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Bebauungsplan Nr. 105 und 27. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Malente

3.6.4 Sonstige Festsetzungen
Sonstige Festsetzungen betreffen einmal die Mindestgrundstiicksgréf3e. Eine Parzellierung
von einzelnen Ferienhausgrundstiicken ist damit ausgeschlossen. Weitere Festsetzungen
regeln die Gestaltung. Es sind ausschlief3lich Grindacher zulassig. Ein Einfligen der Bebau-
ung in den Gehdlzbestand soll damit sichergestellt werden. Mit der Festsetzung nur zulassi-
ger wasser- und luftdurchlassiger Bodenbefestigungen soll das Konzept einer naturvertrag-

lichen Bauweise weiter unterstiitzt werden.

3.7 Formlich festgelegtes Sanierungsgebiet

Das Plangebiet liegt innerhalb eines férmlich festgelegten Sanierungsgebietes. Die vorberei-
tende Untersuchung mit integriertem stadtebaulichen Entwicklungskonzept (BIG, EBP, 2019)
formuliert in MalBhahme Nr. 14 die Herstellung einer Rad- und Ful3géangerbriicke Uber die
Schwentine, und in MaRnahme Nr. 18 die Anderung, Herstellung eines FuR- und Radwegs
Teilbereich Schwentineufer. Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen stehen der
Umsetzung dieser Malinahmen nicht entgegen. Der vorhandene Ful3weg liegt innerhalb der
festgesetzten Grunflache der Zweckbestimmung ,Parkanlage®.
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Abb.: BIG, EBP

3.8 Verkehr
Die ErschlieBung der Ferienhauser im Nordwesten des Plangebietes erfolgt tiber die dort
vorhandene Zufahrt. Fir den Reisemobilplatz ist eine Zufahrt im Siiden des Plangebietes

vorgesehen. Die Gemeinde Malente ist an das Liniennetz des OPNV angebunden.

Fur die Stelzenh&user wird eine Stellplatzanlage im Nordwesten des Plangebietes festge-

setzt. Das Konzept sieht vor, dass die Feriengéste ihr Gepack mit dem PKW zum
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3.9

3.9.1

3.9.2

Stelzenhaus bringen kénnen, anschlieend aber das Fahrzeug auf der Stellplatzanlage ab-

stellen mussen. Stellplatze in Zuordnung zu den Stelzenh&usern sind nicht zul&ssig.

Griinplanung

Wesentliches Planungsziel ist der weitgehende Erhalt der Grunstrukturen. Der norddstlich
des vorhandenen FulRwegs gelegene Steilhang zur Schwentine, der tlw. dem Biotopschutz
unterliegt, wird durch die Planung nicht berihrt. Hier werden Erhaltungsgebote festgesetzt.
Sudwestlich des vorhandenen Ful3wegs erfolgt die Festsetzung von Grinflachen mit der
Zweckbestimmung ,Parkanlage®. Auch hier sind Erhaltungsgebote fur den Geholzbestand
vorgesehen. Diese umfassen im Wesentlichen den Baumbestand. Ein Betreten der Flachen
ist zulassig. Durch diesen Bereich fuhrt eine denkmalgeschiitzte Allee, die wieder als Ful3-

weg genutzt werden soll.

Natura-2000-Gebiet

Die Schwentine mit Randbereichen ist Teil des FFH-Gebietes 1828-392 ,Seen des mittleren
Schwentinesystems und Umgebung®. Da in diesen Bereich durch die Planung nicht einge-
griffen wird und eine Frequentierung des vorhandenen FuRwegs heute bereits gegeben ist
geht die Gemeinde Malente davon aus, dass Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes mit der
Planung nicht verbunden sind. Zurzeit wird eine FFH-Vorprifung erarbeitet, deren Ergeb-
nisse nach Vorlage in die Planung einflieBen.

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Nach § 18 BNatSchG ist Uiber die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege im
Bauleitplan unter entsprechender Anwendung der 88 14 und 15 BNatSchG nach den Vor-
schriften des BauGB zu entscheiden, wenn aufgrund einer Aufstellung, Anderung oder Er-
ganzung eines Bauleitplanes Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Die natur-
schutzfachliche Eingriffshbilanzierung wird in Anlehnung an den Erlass ,Verhaltnis der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht®, Gemeinsamer Runderlass des Innenmi-

nisteriums und des Ministeriums fiir Energiewende sowie dessen Anlage durchgefiihrt.

Zur Bewertung der Auswirkungen der Planung auf den Baumbestand wird im weiteren Ver-
fahren eine konkrete Bewertung der einzelnen Baume vorgelegt. Begehungen durch eine

Landschaftsplanerin sind bereits durchgefuhrt worden.

Die Berechnung des Ausgleichs und der Nachweis einer geeigneten Ausgleichsflache wird
im weiteren Verfahren nach Vorlage des Artenschutzgutachtens und der Baumbewertung

vorgenommen. Die Begriindung wird dann entsprechend erganzt.

Kosten fur die Herrichtung der Ausgleichsmalinahmen werden im weiteren Verfahren be-

nannt.
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Bebauungsplan Nr. 105 und 27. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Malente

3.9.3 Artenschutz
Bei der Aufstellung der Bauleitplanung sind die Artenschutzbelange des Bundesnaturschutz-
gesetzes zu bericksichtigen (88 44, 45 BNatSchG). Ein Bebauungsplan kann selbst nicht
gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG verstol3en, sondern nur dessen Vollzug. Er
versto3t jedoch gegen 8§ 1 Abs. 3 BauGB, wenn bei der Beschlussfassung absehbar die
Zugriffsverbote des 8§ 44 unuberwindliche Hindernisse fur die Verwirklichung darstellen.

Die Belange des Artenschutzes werden in einem Gutachten betrachtet. Dieses wird zurzeit
erarbeitet. Die Begriindung wird nach Vorlage des Gutachtens erganzt.

4 Wald
Im Plangebiet selbst ist kein Wald vorhanden. Sidlich der Eutiner Stral3e befindet sich Wald.
Das fur den Reisemobilplatz vorgesehene Betriebsgebaude soll aus organisatorischen Grin-
den an der Einfahrt zum Reisemobilplatz angeordnet werden. Damit wird ein Abstand von
20 m zum Wald eingehalten. Weitere Abstimmungen zur Platzierung des Versorgungsge-
baudes fir den Reisemobilplatz erfolgen im weiteren Verfahren mit der unteren Forstbe-
horde. Soweit erforderlich, kann die daflr vorgesehene tGberbaubare Flache in Richtung Nor-

den etwas verschoben werden.

5 Immissionen / Emissionen
Emissionen sind mit der Planung nicht verbunden. Das Plangebiet ist Verkehrslarm (Eutiner
Stral3e, Bahnstrecke Libeck-Kiel) ausgesetzt. Im weiteren Verfahren wird ein Gutachten er-
arbeitet, welches die zu erwartenden Auswirkungen prft. Die Begriindung wird nach Vorlage

des Gutachtens um entsprechende Angaben erganzt.

Grundsatzlich geht die Gemeinde Malente davon aus, dass -soweit erforderlich- ausreichen-
der Schallschutz durch geeignete passive SchallschutzmalRnahmen geschaffen werden

kann.

Seite 14 von 27 PLANUNGSBURO OSTHOLSTEIN = I)H



Stand: 21.02.2024

6.1

6.2

6.3

6.4

Ver- und Entsorgung

Stromversorgung

Die Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt durch die 6rtlichen Versorgungstrager.

Wasserver-/ und -entsorgung
Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser erfolgt aus dem vorhandenen und ggf. zu

erganzenden Trinkwassernetz.

Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser wird tber das vorhandene und zu ergénzende

Kanalnetz des Zweckverbandes Ostholstein entsorgt. Fir die Schmutzwasserentsorgung der
Reisemobile bietet es sich an, auf der zurzeit als Parkplatz und Wertstoffsammelanlage ge-
nutzten Flache im Norden des Plangebietes angrenzend an die Einfahrt zum Parkdeck eine
Einrichtung vorzusehen. Dieser Standort ist symbolisch in der Planzeichnung markiert.

Fur die schadlose Ableitung anfallenden Niederschlagswassers ist es sinnvoll, dieses im

Plangebiet weitgehend zurtickzuhalten. Die nur zuldassigen Grindacher und die wasser- und
luftdurchlassigen Befestigungen wirken hier unterstiitzend. Im weiteren Verfahren wird eine

Wasserhaushaltsbilanzierung erarbeitet. Die Begriindung wird nach Vorlage erganzt.

Miillentsorgung

Die Millentsorgung erfolgt durch den Zweckverband Ostholstein.

Loschwasserversorgung

Der Feuerschutz in der Gemeinde Malente wird durch die "Freiwillige Feuerwehr® gewahr-
leistet. Das Baugebiet wird mit einer ausreichenden Zahl von Hydranten ausgestattet. Nach
dem Arbeitsblatt W405 des DVGW — Bereitstellung von Léschwasser durch die offentliche
Trinkwasserversorgung — sind bei nicht feuerhemmenden bzw. feuerbestandigen Umfas-
sungswanden Loschwassermengen von 96 m3/h fur zwei Stunden erforderlich. Anderenfalls
sind 48 m3/h ausreichend. Dieses kann im Bedarfsfall dem vorhandenen Trinkwassernetz
entnommen werden. Der Léschwasserbedarf ist durch die Gemeinden nach pflichtgeméaiem

Ermessen festzulegen.
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7.1

711

7.1.2

Umweltbericht gemaR § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB

Zur Wahrung der Belange des Umweltschutzes gem. 88 1 (6) Nr. 7, 1la BauGB wird eine
Umweltprifung durchgefiuhrt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen
der Planung auf das Gebiet und die Umgebung ermittelt werden. Die Gemeinde fordert die
Behorden und sonstigen Trager oOffentlicher Belange im Verfahren nach 8 4 (1) Baugesetz-
buch dazu auf, AuRerungen zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung abzu-

geben.

Einleitung

Inhalte und Ziele des Bauleitplans
Die Bauleitplanung wird aufgestellt, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Er-
richtung von Ferienhausern und Reisemobilplatzen zu schaffen. Dazu festgesetzt werden

Sondergebiete, die der Erholung dienen, mit der Zweckbestimmung ,Ferienhauser® und

»,Camping®. Die insgesamt zulassige Grundflache betragt ca. 1.050 mz.

Fiir die Planung bedeutsame einschlagige Fachgesetze und Fachplane
Folgende bekannte einschlagige Fachgesetze betreffen das Plangebiet und treffen folgende
Aussagen:
Ziele des Umweltschutzes Berlicksichtigung in der Planung
BauGB § la Sparsamer Umgang mit Grund Alternativenprifung zur Nachverdich-
und Boden (Bodenschutzklausel,  tung und Innenentwicklung, Nutzung
Umwidmungssperrklausel in Be- von Brachflachen, Nachverdichtung,
zug auf landwirtschaftliche Fla- keine Inanspruchnahme von landwirt-
chen, Waldflachen und fur Wohn-  schaftlich genutzten Flachen / Wald / fur
zwecke genutzte Flachen - Wohnzwecke genutzten Flachen
§ la, Abs. 2)
Klimaschutz und Anpassung an Verweis auf Klimaschutzgesetzgebung
den Klimawandel (8 1a, Abs. 5)
BNatSchG, Sicherung der Leistungs- und Naturschutzfachliche Eingriffsregelung
Funktionsfahigkeit des Naturhaus- Artenschutz
LNatSchG: halts, der Regenerationsfahigkeit,
der nachhaltigen Nutzungsfahig-
keit der Naturgiiter etc.
BBodSchG: Nachhaltige Funktionen des Bo- Begrenzung von mdglichen Versiegelun-
dens sichern und wiederherstellen gen, Hinweise zum Baustellenbetrieb
WasG SH: Funktion des Wasserhaushaltes Begrenzung der moglichen Versiegelun-
im Wirkungsgefiige des Natur- gen, Hinweise zum Baustellenbetrieb,
haushaltes sichern Regenwasserrickhaltung, Hinweise
zum sachgerechten Umgang mit Abwas-
sern
WHG: Schutz der Gewasser als Be- Begrenzung der méglichen Versiegelun-

standteil des Naturhaushalts, als

gen, Hinweise zum Baustellenbetrieb,
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Lebensgrundlage des Menschen,  Regenwasserriickhaltung, Hinweise
als Lebensraum fir Tiere und zum sachgerechten Umgang mit Abwas-
Pflanzen sowie als nutzbares Gut  sern

LAbfWG: Forderung der Kreislaufwirtschaft ~ Hinweise zum sachgerechten Umgang
zur Schonung der natirlichen mit Abfallen
Ressourcen und Gewabhrleistung
der umweltvertraglichen Beseiti-
gung von Abfallen

BImSchG: Ausschluss schadlicher Umwelt- Ggf. Larmschutzfestsetzungen
auswirkungen

DSchG: Bewahrung von Denkmalern Hinweise in Begriindung

Folgende bekannte Fachpléne betreffen das Plangebiet und treffen folgende Aussagen:

Ziele des Umweltschutzes Berlicksichtigung in der Planung
Landesentwick- Schwerpunktraum fur Tourismus Erholungsnutzung vorgesehen, keine In-
lungsplan (LEP) und Erholung, Vorbehaltsraum fir  anspruchnahme der Schwentine und an-
Natur und Landschaft grenzender Bereiche
Regionalplan Ordnungsraum fir Tourismus und  Erholungsnutzung vorgesehen
(REP) Erholung
Landschaftsrah- VorrangflielRgewasser, Gebiet mit  Keine Inanspruchnahme der Schwentine
menplan (LRP) besonderer Eignung zum Aufbau  und angrenzender Bereiche, Erholungs-
des Schutzgebiets- und Bio- nutzung vorgesehen

topverbundsystems (Verbun-
dachse), FFH-Gebiet, Gebiet mit
besonderer Erholungseighung

Landschaftsplan:  Sondergebiet Kur Sondergebiet, das der Erholung dient

Larmminderungs-  liegt nicht vor -
plan (LMP) oder
Larmaktionsplan

Luftreinhalteplan liegt nicht vor -
Sonstige stadte- Sanierungsgebiet Getroffene Festsetzungen stehen den
bauliche Plane MaRnahmen nicht entgegen

mit Umweltbezug

Folgende bekannte Schutz- oder Risikogebiete betreffen das Plangebiet:

Gebietsart Abstand in m

Naturschutzgebiet (§ 23 BNatSchG) nicht betroffen

Nationalparke, Naturmonumente (8§ 24 BNatSchG) nicht betroffen

Biospharenreservat (§ 25 BNatSchG) nicht betroffen
Landschaftsschutzgebiet (§ 26 BNatSchG) nicht betroffen

Naturparke (8 27 BNatSchG) im Naturpark Holsteinische Schweiz
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Naturdenkmaéler (§ 28 BNatSchG) Baum im Plangebiet
Geschitzte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG) nicht betroffen
Natura 2000 - Gebiete Teilflache innerhalb FFH-Gebiet

Geschiitzte Biotope (8 30 BNatSchG./ § 21 LNatSchG) Allee, artenreicher Steilhang im Binnen-
land, sonstiges Feldgehdlz

Wald (8 2 LWaldG) sudlich Eutiner StraRe
Wasserschutzgebiete (8 51 WHG), Heilquellenschutzge- nicht betroffen

biete (8§ 53 WHG), Risikogebiete (§ 73 WHG), Uber-

schwemmungsgebiete (§ 76 WHG)

Denkmale oder Archaologische Interessengebiete im Archaologischen Interessengebiet

Die Biotope und das Naturdenkmal innerhalb des Plangebietes werden mit Erhaltungsgebo-
ten gesichert. Im Hinblick auf den stdlich gelegenen Wald ist zu prifen, ob die Betriebsein-
richtung fur den Reisemobilplatz verschoben werden soll. Bei Beachtung der Hinweise zu
Bodendenkmalern ist das Archéaologische Interessengebiet nicht nachteilig berihrt. Zur Lage
einer Teilflache innerhalb des FFH-Gebietes wird eine Vorprifung durchgefihrt. Notwendige

Maflnahmen werden beachtet und flie3en nach Vorlage in die Begriindung ein.

7.1.3 Priifung der betroffenen Belange
Die Prifung der betroffenen Belange erfolgt anhand der Vorgaben des § 1 (6) Nr. 7 BauGB.
Die Bauleitplanung ist eine Angebotsplanung, so dass objektbezogene Angaben insbeson-
dere zum Umgang mit Emissionen, Energie, Abwassern und Abfallen in der Regel beim Auf-
stellungsverfahren nicht vorliegen. Die Umweltpriifung kann zu diesen Belangen daher nur
allgemeine Aussagen treffen.

a) Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und das
Wirkungsgefliige zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt

Erheblich betroffen, da Eingriffe nach § 14 BNatSchG vorbereitet werden. Zudem werden
gesetzlich geschitzte Biotope nach § 30 BNatSchG und die Artenschutzbelange nach § 44
BNatSchG von der Planung berihrt. Weiterhin werden die Funktionen des Bodens gem. § 2
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) bertihrt.

b) Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Be-
deutung und der Europaischen Vogelschutzgebiete im Sinne des BNatSchG

Erheblich betroffen, da der Nordosten des Plangebietes im FFH Gebiet 1828-392 ,Seen des

mittleren Schwentinesystems und Umgebung® liegt.
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c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die
Bevdlkerung insgesamt

Erheblich betroffen durch Larmimmissionen von Straf3en- und Schienenverkehrslarm.

d) Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturglter und sonstige Sachguter

Das Plangebiet liegt in einem Archaologischen Interessengebiet. Daher sind Funde méglich.
Gemal 8§ 15 DSchG hat, wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, dies unverziglich unmit-
telbar oder Gber die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehérde mitzuteilen. Die Verpflich-
tung besteht ferner fur die Eigentimerin oder den Eigentiimer und die Besitzerin oder den
Besitzer des Grundstlicks oder des Gewassers, auf oder in dem der Fundort liegt, und fir
die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund gefiihrt ha-
ben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die Ubrigen. Die nach Satz 2
Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstatte in unverandertem Zustand zu
erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen
kann. Diese Verpflichtung erlischt spatestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mittei-
lung. Archéaologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeug-
nisse wie Veranderungen und Verfarbungen in der nattirlichen Bodenbeschaffenheit. Bei Be-
achtung der Hinweise wird eine Erheblichkeit nicht angenommen. Daher wird dieser Belang

im Folgenden nicht weiter untersucht.

Die Planung initiiert Auswirkungen auf den Wert der Sachguter (Wertsteigerung der betroffe-
nen Grundstiicke, Veranderung der Situation fiir angrenzende Grundstiicke); bei Einhaltung
der Grenzabstéande der LBO wird nicht von einer Erheblichkeit ausgegangen. Daher wird
dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht.

e) Die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfallen und
Abwassern

Die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien sind anzuwenden. Die Beseitigung
von Abwassern und Abféllen erfolgt Uiber die Entsorgungseinrichtungen der Gemeinde. Beim
Betrieb der Entsorgungseinrichtungen sind die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richt-
linien ebenfalls anzuwenden. Von einer Erheblichkeit wird daher nicht ausgegangen. Daher
wird dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht.

f) Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von

Energie
Die Energieversorgung des Gebietes erfolgt durch Anschluss an das Netz der Versorgungs-

trager in der Gemeinde. Bei der Energieerzeugung bzw. -bereitstellung sowie im Rahmen
der objektbezogenen Bauausfiihrung sind die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richt-
linien anzuwenden. Solaranlagen sind zugelassen. Auf konkrete Regelungen zum Klima-

schutz wird im Hinblick auf die detaillierten Regelungen im Geb&udeenergiegesetz (GEG)
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und zugehdrige Regelwerke verzichtet. Von einer Erheblichkeit wird nicht ausgegangen. Da-

her wird dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht.

q) Die Darstellung von Landschaftspldnen sowie von sonstigen Planen, inshesondere
des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts

Die Planung weicht von den Darstellungen des Landschaftsplanes nicht grundsatzlich ab, da
der Landschaftsplan das gesamte Plangebiet als Sondergebiet ausweist. Daher wird dieser
Belang im Folgenden nicht weiter untersucht.

h) Die Erhaltung der bestmdéglichen Luftqualitat in Gebieten, in _denen die durch

Rechtsverordnung zur Erfillung von Rechtsakten der Europaischen Union festgeleqg-
ten Immissionsgrenzwerte nicht tiberschritten werden.

Die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zur Begrenzung von Emissionen aus
Feuerungsanlagen oder anderen emittierenden Betriebseinrichtungen sind anzuwenden. Die
verkehrsbedingten Luftschadstoffe steigen durch die Planung aufgrund der zu erwartenden
Verkehrsstarke nur geringfligig. Immissionen oberhalb der Grenzwerte der 22. BImSchV sind
nicht zu erwarten. Die relevante Bagatellschwelle der Tabelle 7 der TA Luft wird deutlich un-
terschritten werden. Von einer Erheblichkeit wird daher nicht ausgegangen. Daher wird die-
ser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht.

i) Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach
den Buchstaben a bis d

Inwieweit Wechselwirkungen zwischen den Belangen bestehen, wird im weiteren Verfahren
nach Vorlage der Gutachten zum Artenschutz, zum FFH-Gebiet und zum Larmschutz und
der Baumbewertung gepriift und erganzt.

i) Unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswir-
kungen, die aufgrund der Anféalligkeit der nach dem Bebauungsplan zuldssigen Vor-

haben fur schwere Unfalle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach
den Buchstaben a bis d und i

Die nach dieser Bauleitplanung zulédssigen Vorhaben verursachen keine schweren Unfélle

oder Katastrophen. Daher wird dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht.

7.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen die in
der Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 ermittelt wurden

Ein vollstandiger Umweltbericht wird im weiteren Verfahren nach Vorlage der Gutachten er-

arbeitet.
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7.2.1 Bestandsaufnahme der einschliagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands (Basisszenario), einschlieBBlich der Umweltmerkmale der Gebiete,
die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden:

a) Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgeflige zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt

Tiere

Wird ergénzt nach Vorlage des Gutachtens zum Artenschutz und der FFH-Vorprifung.
Pflanzen

Wird ergénzt nach Vorlage des Gutachtens zum Artenschutz und der Baumbewertung.
Flache

Der Flachennutzungsplan stellt Wohnbauflache dar.

Boden

Nach der Bodenubersichtskarte des LLUR handelt es sich bei der Bodenart um Braunerde.

Wertvolle oder seltene Boden sind im Plangebiet nicht vorhanden.
Wasser

Oberflachengewasser sind im Plangebiet selbst nicht vorhanden. Der Grundwasserflurab-
stand ist nicht bekannt.

Luft, Klima

Das Klima Schleswig-Holsteins gehdrt zu dem kihlgemagigten subozeanischen Bereich.
Charakteristisch sind die vorherrschenden Westwinde, verhaltnismafig hohe Winter- und
niedrige Sommertemperaturen, geringe jahrliche und tagliche Temperaturschwankungen,
hohe Luftfeuchtigkeit und starke Winde.

Insgesamt ist von unbelasteten klimatischen Verhaltnissen auszugehen.
Landschaft

GroRraumig betrachtet befindet sich das Plangebiet innerhalb der Ortslage Bad Malente-
Gremsmuhlen. Dieser sudliche Teil des Ortes ist gepragt durch vielfaltige Gehdlzstrukturen
(u.a. Wald im Stiden der Eutiner StralRe, Kurpark nérdlich der Bahnlinie). Sichtbeziige vom
Plangebiet zur freien Landschaft bestehen nicht. Eine bauliche Pragung erfahrt das Plange-
biet durch die grol3en Geb&ude der stidwestlich gelegenen Klinik und das nérdlich angren-

zende Parkdeck.
Biologische Vielfalt, Wirkungsgefiige

Wird erganzt nach Vorlage des Gutachtens zum Artenschutz, der Baumbewertung und der

FFH-Vorprifung.
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c) Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevdlkerung insgesamt

Schitzenswerte Nutzungen sind derzeit im Plangebiet nicht vorhanden.

7.2.2 Ubersicht iiber die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei
Nichtdurchfiuhrung der Planung

Bei Nichtdurchfihrung der Planung verbleibt es voraussichtlich bei den bisherigen Nutzun-
gen bzw. zulassigen Nutzungen nach 88 34, 35 BauGB.

7.2.3 Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiithrung der
Planung

Wird erganzt nach Vorlage der Gutachten zum Artenschutz, zum Larmschutz, zum FFH-Ge-

biet und der Baumbewertung.

7.2.4 Geplante MaRnahmen, mit denen festgestellte erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit moglich
ausgeglichen werden; Uberwachungsmafnahmen

a) Tiere, Pflanzen, Fldche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgeflige zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt

Tiere
Wird ergénzt nach Vorlage des Gutachtens zum Artenschutz und der FFH-Vorprifung.

Zum Schutz der auf Lichtreize reagierenden Fauna wird grundsétzlich fir die AuRenbeleuch-
tung die Verwendung von Leuchtmitteln mit warmweiRer Farbtemperatur kleiner 3000 Kelvin
und Wellenl&angen zwischen 540 und 700 Nanometern empfohlen. Die Leuchtgeh&use soll-
ten gegen das Eindringen von Insekten staubdicht geschlossen ausgefiihrt werden und die
Oberflachentemperatur von 60°C sollte nicht Gberschritten werden. Eine Abstrahlung ober-
halb der Horizontalen sowie auf angrenzende Wasserflachen, Gehélze oder Grinflachen

sollte verhindert werden.

Weitere naturschutzférdernde Mafl3nahmen sind allgemein z.B. Dach- und Fassadenbegrii-
nung, Einbau von Niststeinen, Insektenhaus, Aufhangung von Vogel- und Fledermauskas-

ten, Anbringung von Ausstiegshilfen bei Schachten, in die Amphibien hineinfallen kénnen.
Pflanzen

Wird erganzt nach Vorlage des Gutachtens zum Artenschutz, der FFH-Vorprifung und der
Baumbewertung. Grundsatzlich wird der Gehdlzbestand umfassend mit Erhaltungsgeboten

gesichert.
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7.2.5

Flache/Boden
Wird ergénzt nach Vorlage des Gutachtens zum Artenschutz und der Baumbewertung.

Minimierend bereits vorgesehen sind Stelzenh&user, durch die die Bodenversiegelung ge-

mindert wird und Dachbegriinung zur tlw. Kompensation.

Bodenverdichtungen sowie Versiegelungen werden durch Beachtung der Vorsorgegrund-
satze der 88 1, 4 und 7 des Bundesbodenschutzgesetzes vermieden oder minimiert. Die
Baustelleneinrichtung erfolgt unmittelbar neben den zu errichtenden Gebauden unter weit-
gehender Nutzung von Flachen, die fur eine Versiegelung oder Teilversiegelung vorgesehen
sind. Das Eindringen von Schadstoffen in den Boden bzw. Kontaminierungen werden durch

eine ordnungsgemale Pflege und Wartung der Technik nicht erwartet.
Wasser

Wird ergénzt nach Vorlage der Wasserhaushaltsbilanz

Luft, Klima

Uber die ohnehin anzuwendenden Vorschriften hinaus sind keine weiteren Vermeidungs-

mafnahmen erforderlich.

Landschaft

AulBer dem Erhalt der Baumkulisse sind keine weiteren Maflinahmen erforderlich.
Biologische Vielfalt, Wirkungsgefiige

Uber die KompensationsmaRnahmen zum Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie Boden und

Wasser hinaus sind keine weiteren MafRnahmen erforderlich.

c) Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevolkerung insgesamt

wird erganzt nach Vorlage des Larmgutachtens

In Betracht kommende anderweitige Planungsmdéglichkeiten, wobei die
Ziele und der raumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu beriicksichti-
gen sind; Angabe der wesentlichen Griinde fiir die getroffene Wahl:

Im Hinblick auf einen Reisemobilplatz beschéftigt sich die Gemeinde Malente seit einiger Zeit
mit Uberlegungen fiir einen geeigneten Standort. Es besteht ein hoher Bedarf an Standplat-
zen fir Wohnmobile. An die Gemeinde sind einige Investoren herangetreten, deren Konzepte
scheiterten aber an geeigneten Grundstucken. Die Flache sudlich der Godenbergstral3e ist
fur einen Kindergarten vorgesehen und kommt daher nicht in Frage. Wenige Standplatze
bestehen auf dem Parkplatz Kriitzen. Da die dortigen Parkplatze insbesondere in der Saison
fur Tagestouristen bendtigt werden, kdnnen weitere Standplatze fur Reisemobile nicht aus-

gewiesen werden. Im Jahr 2020 gab es eine Anfrage fur die Errichtung eines
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Wohnmobilplatzes am Kellersee. Diese wurde seitens des Bauausschusses abgelehnt, da
die Flache im Landschaftsschutzgebiet lag und in einem Bebauungsplan als Grinland fest-

gesetzt war.

Beziglich der geplanten Stelzenh&user mdchte die Gemeinde ein hochwertiges Angebot
vorhalten. Derartige Projekte einer zurtickhaltenden Ferienhausbebauung in baumbestande-
nen Flachen hat die Gemeinde gepruft und mdchte ein entsprechendes Konzept auch in Bad
Malente-Gremsmiuhlen bieten. Das Schénow-Gelande ist daflr sehr gut geeignet, da das
Grundstick zwischen dem Baumbestand noch versiegelte Flachen der ehemaligen vielfalti-
gen gesundheitlichen Nutzungen aufweist. Eingriffe in die Schutzgiiter Boden und Wasser
und dichte Gehdlzbestande kdnnen damit von vornherein vermindert werden. Flachen in an-
deren vorhandenen Wald- oder Geholzflachen hat die Gemeinde Malente hier nicht weiter

geprift, da damit erstmalige Eingriffe in die Schutzglter einhergehen wirden.

7.2.6 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6
Nr. 7 Buchstabe j

Auswirkungen, die aufgrund der Anfalligkeit der nach dem Bebauungsplan zulassigen Vor-
haben fir schwere Unfalle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den
Buchstaben a bis d und i bestehen nicht. Es werden keine Vorhaben geplant, die fir schwere
Unfélle oder Katastrophen anféllig sind.

7.3 Zusatzliche Angaben

7.3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen
Verfahren bei der Umweltpriifung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die
bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel
technische Liicken oder fehlende Kenntnisse:

Die Gemeinde flihrte eine verbal-argumentative Methode der Umweltprifung durch, die dem
gegenwartigen Wissensstand und in ihrem Umfang und Detaillierungsgrad den allgemein
anerkannten planerischen Grundsatzen gemaR der bisherigen Rechtslage entspricht. Wei-

tergehende technische Verfahren bei der Umweltpriifung wurden nicht verwendet.

Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben deutlich wurden, ergaben sich

nicht.

7.3.2 Monitoring (gemaR § 4c BauGB); Beschreibung der geplanten MaBRnahmen
zur Uberwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchfiihrung des
Bauleitplans auf die Umwelt:

Nach § 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, erhebliche Umweltauswirkungen, die auf

Grund der Durchfihrung der Bauleitplane eintreten konnten, zu (berwachen. Der
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7.3.3

7.3.4

Umweltbericht zeigt im Ergebnis, dass unter Bertcksichtigung von Vermeidungs-, Minde-
rungs- und KompensationsmafRnahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen durch das
Vorhaben hervorgerufen werden. Die Vorschrift des § 4c BauGB verlangt keine standardmé-
Rige Uberprifung der Umweltauswirkungen oder der Durchfiihrung bzw. die Erfolgskontrolle
der vorgesehenen Vermeidungs-, Minderungs- und KompensationsmalRhahmen. Sie stellt
lediglich auf die unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen ab und sieht in diesem Fall
die Uberpriifung besonders unsicherer MaRnahmen vor. Da das Eintreten unvorhergesehe-
ner nachteiliger Auswirkungen nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden
kann, sind umfangreiche UberwachungsmaRnahmen voraussichtlich nicht erforderlich. Nach
Vorlage der Gutachten zum Artenschutz und zum Larmschutz werden Aussagen zum Moni-

toring erganzt.

Allgemein verstandliche Zusammenfassung
Die Planung ist mit Eingriffen in Schutzguter des Naturschutzes verbunden. Diese sollen
vollstdndig ausgeglichen werden. Ebenfalls berthrt ist das Schutzgut Mensch durch Ver-

kehrslarm. Soweit erforderlich werden SchallschutzmalRnahmen vorgesehen.

Referenzliste der Quellen

= Erlass ,Verhaltnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht®, Gemein-
samer Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums fur Energiewende sowie
dessen Anlage vom 09.12.2013

= Landschaftsplan der Gemeinde

= Gutachten zu La&rmschutz (in Bearbeitung)

= Gutachten zu Artenschutz (in Bearbeitung)

= Baumbewertung (in Bearbeitung)

= FFH-Vertraglichkeitspriifung (in Bearbeitung)

= Ortshesichtigungen
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8 Hinweise

8.1 Bodenschutz
Um den Vorsorgegrundsétzen der 88 1, 4 und 7 des Bundesbodenschutzgesetzes nachzu-

kommen sind folgende Punkte zu beachten:

Durch Bodenauftrage und Arbeitsfahrzeuge kann es zu Bodenverdichtungen kommen,
wodurch das Geflige sowie der Wasser- und Lufthaushalt des Bodens und damit die vorhan-
denen Bodenfunktionen beeintrachtigt werden kénnen. Diese Bodenverdichtungen sowie
Versiegelungen sind zu vermeiden oder zu minimieren. Der Flachenverbrauch durch
Baustelleneinrichtung (Baustralen, Lagerplatze u. A.) ist moglichst gering zu halten. Dazu
ist das Baufeld zu unterteilen in Bereiche fiir Bebauung - Freiland - Garten - Griinflachen etc.
BaustrafRen und Bauwege sind vorrangig dort einzurichten, wo befestigte Wege und Platze
vorgesehen sind. Vor der Anlage von Bauwegen ist der humose Oberboden zu entfernen
und zwischenzulagern. In den Bereichen, die nach Beendigung der Baumafl3nahmen nicht
Uberbaut sind, ist die Befahrung zu vermeiden bzw. Ma3nahmen zum Schutz gegen Boden-
verdichtungen zu ergreifen. Beim Ab- und Auftrag von Boden ist die Bodenart sowie die Tren-
nung in Oberboden, Unterboden und Ausgangsmaterial zu beachten, um das Material um-
weltgerecht einer weiteren Nutzung zufiihren zu kdnnen. Nach Abschluss der Arbeiten ist die
Wiederherstellung des ursprunglichen Zustandes der Flachen fir die Baustelleneinrichtun-
gen mit besonderer Aufmerksamkeit fachgerecht durchzufiihren (z.B. Bodenlockerung). Ge-
mal § 2 des Landesbodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchG) sind Anhaltspunkte
fur das Vorliegen einer schadlichen Bodenveranderung oder Altlast unverziiglich der unteren

Bodenschutzbehdrde mitzuteilen.

8.2 Archaologie
Das Plangebiet liegt in einem Archaologischen Interessengebiet. Auf der Gberplanten Flache
sind daher arch&ologische Funde mdglich. Daher wird ausdricklich auf § 15 DSchG verwie-
sen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverziiglich unmittelbar oder tber
die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehorde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht fer-
ner fur die Eigentimerin oder den Eigentimer und die Besitzerin oder den Besitzer des
Grundstiicks oder des Gewassers, auf oder in dem der Fundort liegt, und fur die Leiterin oder
den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund gefiihrt haben. Die Mitteilung
einer oder eines der Verpflichteten befreit die Gbrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben
das Kulturdenkmal und die Fundstétte in unverandertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne
erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung

erlischt spatestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. Arch&ologische
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8.3

10

11

Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veranderungen

und Verfarbungen in der natirlichen Bodenbeschaffenheit.

Bahnbetrieb

Durch die Planungen durfen der DB Netz AG keine Schaden oder nachteilige Auswirkungen
entstehen. Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund von bestehenden und ggf. zu erwar-
tenden Emissionen - und letztendlich auf das Plangebiet einwirkende Immissionen - aus ei-
ner Steigerung des Eisenbahnverkehrs, keine Forderungen an die DB Netz AG gestellt wer-
den konnen. Es ist zu beriicksichtigen, dass es im Nahbereich von Bahnanlagen zu Immis-
sionen aus dem Bahnbetrieb kommen kann. Hierzu gehéren z.B. Bremsstaub, Larm und Er-

schitterungen.

Bodenordnende und sonstige MafRnahmen

Bodenordnende und sonstige MalRnahmen, fiir die der B-Plan die Grundlage bildet

Die Sicherung des allgemeinen Vorkaufsrechts (§ 24 BauGB) sowie des besonderen Vor-
kaufsrechtes (88 25 und 26 BauGB) im Plangebiet sind nicht vorgesehen.

Soweit sich das Uberplante Gebiet im privaten Eigentum befindet und die vorhandenen Gren-
zen eine Bebauung oder Nutzung nach dem vorliegenden Bebauungsplan nicht zulassen,
wird eine Umlegung der Grundstiicke nach § 45 vorgesehen. Wird eine Grenzregelung er-
forderlich, so findet das Verfahren nach § 80 ff BauGB Anwendung. Bei Inanspruchnahme
privater Flachen fir 6ffentliche Zwecke findet das Enteignungsverfahren nach § 85 BauGB
statt. Die vorgenannten Verfahren werden jedoch nur dann durchgefuhrt, wenn die geplanten
MalRnahmen nicht oder nicht rechtzeitig zu tragbaren Bedingungen im Wege freier Verein-

barungen durchgefiihrt werden kdnnen.

Kosten
Es entstehen der Gemeinde Kosten durch die Herrichtung der Flachen. Diese kdnnen noch

nicht beziffert werden.

Billigung der Begriindung
Diese Begriindung wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Malente am

........ gebilligt.

Bad Malente-Gremsmiuhlen, Siegel (Gudow)

- Burgermeister -

= IDH PLANUNGSBURO OSTHOLSTEIN Seite 27 von 27



	Vorlage
	Anlage  1 Anlage 1 Malente BP 105.pdf
	Anlage  2 Anlage 2 Malente FNP 27.pdf
	Anlage  3 Anlage 3 Malente BP 105 FNP 27 Kurzbegründung.pdf

